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PRESSEMITTEILUNG 

Berlin, den 29. April 2026 

Faire Verteilung von Sorgearbeit in der Familie 
durch Diskriminierungsschutz in der Arbeitswelt 
voranbringen! 

eaf fordert, familiäre Fürsorgeverantwortung als Diskriminierungskategorie 

in das AGG aufzunehmen 

Die aktuell anstehende Überarbeitung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) sollte 

unbedingt dafür genutzt werden, das Merkmal der „familiären Fürsorgeverantwortung“ in den 

Diskriminierungsschutz in § 1 AGG aufzunehmen. Dies fordert die evangelische arbeitsgemein-

schaft familie e. V. (eaf) und bedauert, dass diese Erweiterung im vorliegenden 

Referentenentwurf fehlt. 

„Das Antidiskriminierungsrecht soll Stereotypen bekämpfen“, erklärt eaf-Präsident Prof. Dr. 

Martin Bujard. „Erstaunlich viele Menschen sehen familiäre Sorgearbeit bewusst oder unbewusst 

immer noch überwiegend als Pflicht und Aufgabe von Frauen an. Diesem Vorurteil begegnen 

insbesondere Väter nach wie vor in ihrer beruflichen Umgebung, wenn sie beispielsweise 

Elternzeit in Anspruch nehmen oder mit Kleinkindern ihre Arbeitszeit reduzieren möchten. Oder 

auch nur früher Schluss machen wollen, um ihr Kind von der Kita abzuholen. Hier wandelt sich 

die Gesellschaft viel zu zögerlich!“ 

Eine im Auftrag der Antidiskriminierungsstelle 2022 durchgeführte Studie zeigt, dass viele 

erwerbstätige Eltern und pflegende Angehörige Benachteiligungen im Job erleben. Deshalb hat 

auch die Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung in einem Grundlagenpapier 

die Aufnahme des Merkmals „familiäre Fürsorgeverantwortung“ in den Katalog des § 1 AGG 

gefordert. 

„Väter müssen ihre Rechte auf Zeit für familiäre Sorgearbeit und Zeit für die Familie ohne Angst 

vor Karrierenachteilen, Kündigung oder auch nur dummen Sprüchen gerade in männer-

dominierten Berufen und Branchen geltend machen können“, fordert Bujard. „Nur so können sie 

ihren Anteil an der familiären Sorgearbeit übernehmen und dadurch ihren Partnerinnen 

ermöglichen, ihre Erwerbstätigkeit auszuweiten. Übernehmen viele Väter ihren Anteil an der 

Sorgearbeit weiterhin nicht, hat dies negative Konsequenzen für die beruflich-ökonomische 

Entwicklung von Frauen, für Gesellschaft und Wirtschaft.“ 

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetzgebung/RefE/RefE_2_AGGAEndG.pdf?__blob=publicationFile&v=5
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Im Koalitionsvertrag der aktuellen Regierung wird ganz richtig festgestellt: „Benachteiligungen 

und Diskriminierungen sind Gift für gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung.“ 

Besonders Menschen mit Fürsorgeverantwortung werden in der Arbeitswelt täglich Steine in 

Form von Unverständnis, Benachteiligung und Abwertung in den Weg gelegt. Als Konsequenz 

ziehen sich viele erst einmal weitgehend oder sogar ganz aus dem Job zurück. 

„Immer weniger Kolleg:innen und Vorgesetzte haben aus eigener Erfahrung Verständnis für die 

Situation von Eltern minderjähriger Kinder, weil in immer weniger Haushalten Menschen mit 

Kindern zusammenleben“, gibt Bujard zu bedenken. „In Deutschland sind es mittlerweile nur 

noch knapp 30 Prozent. Daher muss der Gesetzgeber jetzt dafür sorgen, dass berufstätige Eltern 

mit ihrer besonderen Situation gesehen, geschützt und unterstützt werden.“  

 

Ansprechpartnerin: Sigrid Andersen, E-Mail: Andersen@eaf-bund.de 

Die evangelische arbeitsgemeinschaft familie e. V. (eaf) ist der familienpolitische Dachverband 

in der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). 
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